
Stadt Geilenkirchen 
 

20.08.2015 

 

 

Einladung 
 

zur 9. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Geilenkirchen am 
 

Mittwoch, dem 26.08.2015, 18:00 Uhr 
 

im Großen Sitzungssaal, Markt 9, 52511 Geilenkirchen 
 
 
 
Tagesordnung 
 

I. Öffentlicher Teil 

 
 1.   Mitteilungen des Bürgermeisters 
  
 2.   Festsetzung und Erhebung von Straßenbaubeiträgen für die Erneuerung und Ver-

besserung der Straßenbeleuchtung  der "Alten Landstraße" in Immendorf 
Vorlage: 341/2015 

  
 3.   Einrichtung und Besetzung von zwei neuen Stellen für den Bereich Asyl und den 

Stadtbetrieb 
Vorlage: 342/2015 

  
 4.   Verabschiedung einer Transparenzsatzung für die Stadt Geilenkirchen - Antrag der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Vorlage: 343/2015 

  
 5.   Resolution des Rates zum Atomkraftwerk Tihange (Belgien) - Antrag der Fraktionen 

von SPD und Bürgerliste 
Vorlage: 344/2015 

  
 6.   Information der Verwaltung über die aktuelle Entwicklung der Haushaltslage (2. 

Quartal 2015) 
Vorlage: 828/2015 

  
 7.   Verschiedenes 
  
 

II. Nichtöffentlicher Teil 

 
 8.   Grundstücksangelegenheiten 
  
 8.1.   Verkauf von städtischen Grundstücken im Bereich des Gebietes Geilenkirchen Gill-

rath, Blasiusstraße 
Vorlage: 325/2015 

 
 

 



   

 8.2.   Verkauf einer Teilfläche aus dem städtischen Grundstück - Scheidehecke 
Vorlage: 337/2015 

  
 9.   Aufstellung über Auftragsvergaben nach § 11 Abs. 4 Buchstabe j) i.V.m. § 11 Abs. 5 

der Zuständigkeitsordnung 
Vorlage: 346/2015 

  
 10.   Information über die Budgetentwicklung Hallenbadneubau 

Vorlage: 347/2015 
  
 11.   Auftragsvergaben 
  
 11.1.   Vergabe der Rohbauarbeiten im Zusammenhang mit dem Neubau des städtischen 

Hallenbades 
Vorlage: 322/2015 

  
 11.2.   Vergabe der Stahlbauarbeiten im Zusammenhang mit dem Neubau des städtischen 

Hallenbades 
Vorlage: 326/2015 

  
 11.3.   Vergabe der Heizungsarbeiten im Zusammenhang mit dem Neubau des städtischen 

Hallenbades 
Vorlage: 329/2015 

  
 11.4.   Vergabe der Lüftungsarbeiten im Zusammenhang mit dem Neubau des städtischen 

Hallenbades 
Vorlage: 330/2015 

  
 11.5.   Vergabe der Sanitärarbeiten im Zusammenhang mit dem Neubau des städtischen 

Hallenbades 
Vorlage: 331/2015 

  
 11.6.   Vergabe der Badewassertechnik im Zusammenhang mit dem Neubau des städti-

schen Hallenbades 
Vorlage: 332/2015 

  
 11.7.   Vergabe des Hubbodens im Zusammenhang mit dem Neubau des städtischen Hal-

lenbades 
Vorlage: 333/2015 

  
 11.8.   Vergabe der Dachabdichtungsarbeiten im Zusammenhang mit dem Neubau des 

städtischen Hallenbades 
Vorlage: 334/2015 

  
 11.9.   Vergabe eines Dienstleistungsauftrages für die Entsorgungslogistik im Rahmen des 

Neubaus des Hallenbades 
Vorlage: 321/2015 

  
 12.   Bericht der Verwaltung über das Ergebnis der Umsatzsteuer-Sonderprüfung der 

Betriebe gewerblicher Art der Stadt Geilenkirchen und daraus resultierende steuer-
rechtliche Auswirkungen auf den Neubau und den Betrieb des neuen Hallenbades 
Vorlage: 340/2015 

 
 

 



   

 13.   Verschiedenes 
  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Fiedler 
Bürgermeister 
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Bauverwaltungs- und Tiefbauamt 
06.08.2015 
341/2015 

Vorlage 
 
 
 

Beratungsfolge Zuständigkeit Termin 

Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung 26.08.2015 
Rat der Stadt Geilenkirchen Entscheidung 02.09.2015 

 
 
Festsetzung und Erhebung von Straßenbaubeiträgen für die Erneuerung und Verbesserung der 
Straßenbeleuchtung  der "Alten Landstraße" in Immendorf 
 
 
Sachverhalt: 
 
Die Straßenbeleuchtungsanlage der „Alten Landstraße“ in Immendorf wurde im Jahr 2013 er-
neuert und verbessert. Es wurden neue Stahl-Masten errichtet, die mit zukunftsorientierten LED-
Leuchtköpfen bestückt wurden. Die Gesamtanlage wurde nach der aktuellen DIN-Norm geplant 
und ausgeführt. 
Eine Erneuerung der Anlage war notwendig, da die Masten der 42 Jahre alten Beleuchtungsanla-
ge durchgerostet und somit nicht mehr standsicher waren. 
 
Durch die erfolgte Erneuerung wurde eine den heutigen Anforderungen an die Verkehrssicher-
heit entsprechende, wieder auf Jahrzehnte hinaus intakte Beleuchtungsanlage geschaffen und 
hierdurch die Erschließungs- und Wohnsituation der angrenzenden Grundstücke verbessert. Da 
den Grundstückseigentümern durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme dieser erneuerten 
und verbesserten Beleuchtungsanlage wirtschaftliche Vorteile geboten werden, sind zum Ersatz 
des der Stadt entstandenen Herstellungsaufwandes für die Beleuchtungsanlage Straßenbaubei-
träge nach § 8 KAG zu erheben.  
Der Anteil der Beitragspflichtigen am entstandenen Herstellungsaufwand richtet sich nach dem 
geltenden Ortsrecht. 
Bei der o. g. Erschließungsanlage handelt es sich um eine Anliegerstraße. Der Anteil der Beitrags-
pflichtigen beträgt daher für die Straßenbeleuchtung 50 % des der Stadt entstandenen beitrags-
fähigen Aufwandes.  
Der von den Anliegern zu tragende Herstellungsaufwand ist nach § 4 der Satzung über die Erhe-
bung von Beiträgen nach § 8 des Kommunalabgabengesetzes für straßenbauliche Maßnahmen 
in der Stadt Geilenkirchen auf die durch die jeweilige Anlage erschlossenen Grundstücke nach 
der Grundstücksfläche zu verteilen. 
Anrechenbar ist hierbei grundsätzlich eine Fläche bis zu einer Tiefe von maximal 40 Metern, es 
sei denn, dass eine größere Tiefe baulich oder gewerblich genutzt wird oder genutzt werden 
darf. Grundstücke in Bebauungsplangebieten werden mit der Fläche in die Abrechnung einbezo-
gen, auf die der Bebauungsplan die bauliche oder gewerbliche Nutzungsfestsetzung bezieht. 
Die sich ergebende Fläche wird hiernach entsprechend ihrer baulichen Ausnutzbarkeit mit 
einem Prozentsatz bewertet. Dieser beträgt bei bis zu zweigeschossiger Bebauung bzw. Be-
baubarkeit 100 %. 
Die Summe der anrechenbaren und entsprechend ihrer baulichen Ausnutzbarkeit bzw. Nutzung 
bewerteten Grundstücksflächen ist die Abrechnungsfläche. Sie beträgt im vorliegenden Fall 
13.738 m². 
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Zusammenstellung des Aufwandes und Berechnung des Beitragssatzes 
 
Teileinrichtung beitragsfähiger Anliegeranteil umlagefähiger
 Aufwand  Aufwand 
 
Erneuerung der 7.798,87 € 50 % 3.899,44 € 
Straßenbeleuchtungsanlage 
 
Summen: 7.798,87 €  3.899,44 €  
 
 
Es ergibt sich somit ein Beitragssatz in Höhe von 
 

3.899,44 € : 13.738 m² = 0,28 €/m² Abrechnungsfläche.* 
 
 

* Die Abrechnung ist durch das Rechnungsprüfungsamt noch nicht abschließend geprüft. Daher können sich bis zur Ratssit-
zung am 02.09.2015 noch geringfügige Änderungen ergeben. 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Zum Ersatz des Aufwandes für die Erneuerung und Verbesserung der Straßenbeleuchtung der 
„Alten Landstraße“ in Immendorf werden gemäß § 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG 
NW) in Verbindung mit der Satzung der Stadt über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 KAG 
NW für straßenbauliche Maßnahmen Beiträge erhoben. Der Anteil der Beitragspflichtigen 
richtet sich nach § 3 Abs. 3 Nr. 1 der Satzung. 
 
 
 
  
 

(Bauverwaltungs- und Tiefbauamt, Herr Savoir, 02451 /629-229) 
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Hauptamt 
12.08.2015 
342/2015 

Vorlage 
 
 

Beratungsfolge Zuständigkeit Termin 

Haupt- und Finanzausschuss Entscheidung 26.08.2015 
 
 
Einrichtung und Besetzung von zwei neuen Stellen für den Bereich Asyl und den Stadtbetrieb 
 
 
Sachverhalt: 
 
a) Fachkraft für die Flüchtlingsbetreuung 
 
Die Stadt Geilenkirchen versorgt derzeit ca. 205 Flüchtlinge aus 34 Nationen. Die Anzahl der 
Personen wird bis zum Jahresende voraussichtlich auf 300 steigen. 
 
Die Verwaltung schlägt daher vor, zur Betreuung der Flüchtlinge zusätzlich eine/einen Sozial-
arbeiterin/Sozialarbeiter bzw. Sozialpädagogin/Sozialpädagogen einzustellen. Die Fachkraft 
hat u. a. die Aufgabe, mit anderen Institutionen wie der Ausländerbehörde, dem Jobcenter, 
Schulen, Kindergärten, Gesundheitsamt, Polizei und ehrenamtlichen Flüchtlingspaten zusam-
menzuarbeiten. 
 
Wegen der äußersten Dringlichkeit soll die Stelle alsbald befristet für die Dauer von zunächst  
zwei Jahren besetzt werden. Die Stelle wurde mit S 11 TVöD-SuE bewertet. Die Kosten hierfür 
betragen ca. 57.000 € jährlich. 
 
 
b) Beschäftigte/r für die Entsorgungslogistik Hallenbadneubau 
 
Der Verwaltung liegt ein Angebot eines Entsorgungslogistikers für die 17-monatige Baube-
treuung in Höhe von 130.000 € netto vor. Die beinhalten die Überwachung der ordnungsge-
mäßen Sortierung aller anfallenden Abfälle, Abfuhr und Entsorgung für den Hallenbadneubau. 
 
Vor dem Hintergrund der Kostengröße ist es sinnvoll, diese Arbeiten unter Einbindung eines 
örtlichen Entsorgers für die Bereitstellung, Abfuhr  und Entsorgung von Abfallcontainern in 
Eigenregie mit eigenem Personal zu erbringen. Dabei soll ein vom Entsorger noch zu schulen-
der städtischer Mitarbeiter für die Betreuung der Baustelle und Überwachung der geordneten 
Entsorgung abgestellt werden.  
 
Für die Bereitstellung und Abfuhr der Container liegt ein Angebot vor, welches über die Dauer 
der Bauzeit bei rd. 30.000 € netto liegt.  
 
Von der Verwaltung kann trotz intensiver Bemühungen kein Mitarbeiter abgestellt werden. 
Aus diesem Grunde wird vorgeschlagen, einen Mitarbeiter befristet von September 2015 bis 
April 2017 einzustellen. 
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Die anfallenden Lohnkosten würden, wie auch die Entsorgungskosten, über einen Schlüssel 
auf die Bau ausführenden Unternehmen umgelegt. Letztlich würden die während der Bauzeit 
anfallenden Lohnkosten über die Baumaßnahme finanziert. 
 
Die Stelle wurde von der Verwaltung bewertet mit Entgeltgruppe 3 TVöD. Die jährlichen Kos-
ten hierfür betragen ca. 38.500 €. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, eine Fachkraft für die Flüchtlingsbetreuung und einen Be-
schäftigten für die Entsorgungslogistik im Rahmen des Hallenbadneubaus befristet einzustel-
len. 
 
 

(Hauptamt, Herr Klee, 02451 629-121) 



1 

Hauptamt 
12.08.2015 
343/2015 

Vorlage 
 
 
 

Beratungsfolge Zuständigkeit Termin 

Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung 26.08.2015 
Rat der Stadt Geilenkirchen Entscheidung 02.09.2015 

 
 
Verabschiedung einer Transparenzsatzung für die Stadt Geilenkirchen - Antrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Sachverhalt: 
 
Die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN beantragt den Erlass einer Transparenzsatzung für die 
Stadt Geilenkirchen. Dabei bezieht sie sich auf ein Muster des Bündnisses „NRW blickt durch“. 
Der Antrag mit Satzungsentwurf ist als Anlage beigefügt.  
 
Zu dem Antrag nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung: 
 
Die hiesige Verwaltung veröffentlicht neben den gesetzlich vorgeschriebenen amtlichen Be-
kanntmachungen auch viele für den Bürger wichtige Informationen auf der Homepage. Durch 
das frei geschaltete Ratsinformationssystem erhalten die Bürgerinnen und Bürger unmittelbar 
alle Einladungen, Vorlagen und Niederschriften von öffentlichen Tagesordnungspunkten. Da-
ten der Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung sowie andere Informationen werden 
ebenfalls alle veröffentlicht. Dabei werden die Informationen in verschiedenen Bereichen 
unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen auf der Homepage angesiedelt 
und sind teilweise mit Fachanwendungen verlinkt. Ca. 90 % der in der Transparenzsatzung 
aufgeführten Informationen werden bereits veröffentlicht.  
 
Die Bündelung all dieser Informationen, z. B. in einem umfassenden Informationsregister, 
würde einen erheblichen Sach- und Personalaufwand für die hiesige Verwaltung bedeuten.  
 
Zwischenzeitlich hat die Verwaltung den NWStGB um eine Stellungnahme darüber gebeten, 
ob Kommunen bekannt sind, die schon eine derartige Satzung erlassen haben oder ob ihrer-
seits Erkenntnisse und Bedenken für eine solche Transparenzsatzung vorliegen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Ein Beschlussvorschlag wird in der Sitzung eingebracht.   
  
 

(Hauptamt, Herr Klee, 02451 629-121) 
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Hauptamt 
12.08.2015 
344/2015 

Vorlage 
 
 
 

Beratungsfolge Zuständigkeit Termin 

Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung 26.08.2015 
Rat der Stadt Geilenkirchen Entscheidung 02.09.2015 

 
 
Resolution des Rates zum Atomkraftwerk Tihange (Belgien) - Antrag der Fraktionen von SPD 
und Bürgerliste 
 
 
Sachverhalt: 
 
Die Fraktionen von SPD und Bürgerliste haben beantragt, dass der Rat eine Resolution an die 
nordrhein-westfälische Landesregierung und Bundesregierung verabschiedet. 
 
Der Antrag ist als Anlage beigefügt. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Ein Beschlussvorschlag wird in der Sitzung eingebracht.   
 
   
 
 
  
 

(Hauptamt, Herr Klee, 02451 629-121) 
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Kämmerei 
14.08.2015 
828/2015 

Informationsvorlage 
 
 
 

Beratungsfolge Zuständigkeit Termin 

Rat der Stadt Geilenkirchen Kenntnisnahme 02.09.2015 
 
 
Information der Verwaltung über die aktuelle Entwicklung der Haushaltslage (2. Quartal 2015) 
 
 
Sachverhalt: 
 
Im Rahmen des Finanzcontrollings wird die Verwaltung künftig einmal pro Quartal über die 
Entwicklung der Haushaltslage berichten. Zur besseren Nachverfolgung wurde der Bericht 
analog zu den im Gesamtergebnisplan genannten Ertrags- und Aufwandsarten erstellt.  
 

 
Erträge: + 495.000 € ggü. Plan 
 

 
1) Steuern und ähnliche Abgaben 

 
Die Steuereinnahmen aus der Grundsteuer A und B liegen leicht oberhalb des Planan-
satzes. Es werden Mehrerträge in Höhe von 75.000 € erwartet.  

 
Die Gewerbesteuereinnahmen bleiben nach derzeitigem Kenntnisstand deutlich hinter 
den Erwartungen zurück. Es wird von Mindererträgen in Höhe von 300.000 € ausge-
gangen. 

 
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer entwickelt sich positiver als im Haus-
haltsplan veranschlagt. Es werden Mehrerträge in Höhe von 150.000 € erwartet. 

 
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird durch die sog. „Übergangs-Milliarde“ 
der Bundesregierung voraussichtlich höher ausfallen als geplant. Es werden Mehrer-
träge in Höhe von 100.000 € erwartet. 

 
Die Vergnügungssteuereinnahmen bleiben nach derzeitigem Kenntnistand hinter den 
Erwartungen zurück. Es wird von Mindererträgen in Höhe von 40.000 € ausgegangen. 

 
Die Hundesteuereinnahmen liegen leicht oberhalb der im Haushaltsplan veranschlag-
ten Beträge. Es wird von Mehrerträgen in Höhe von 10.000 € ausgegangen. 
 
Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich entwickeln sich besser als erwar-
tet. Es werden Mehrerträge in Höhe von 25.000 € erwartet. 

 
 

Saldo Steuern und ähnliche Abgaben: +20.000 € ggü. Plan 

TOP Ö  6



2 

 
 

2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
 

Die Schlüsselzuweisungen entwickeln sich wie im Haushaltsplan veranschlagt.  
 

Die Bedarfszuweisungen vom Land entwickeln sich wie im Haushaltsplan veranschlagt.  
 

Die sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land entwickeln sich wie im Haushalts-
plan veranschlagt.  

 
Die Zuweisungen für laufende Zwecke (hier: Zuweisungen des Landes zu den Betriebs-
kosten der Tageseinrichtungen für Kinder) liegen voraussichtlich um 50.000 € gegen-
über dem Ansatz. 

 
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen entwickeln sich 
wie im Haushaltsplan veranschlagt.  

 
Die allgemeinen Umlagen vom Land entwickeln sich ebenfalls wie erwartet.  

 
Saldo Zuwendungen und allgemeine Umlagen: + 50.000 € ggü. Plan 
 

 
3) Sonstige Transfererträge 
 
Beim Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen werden im Bereich 
der Hilfen zur Erziehung Mindererträge in Höhe von 15.000 € erwartet.  
 
Saldo sonstige Transfererträge: -15.000 € ggü. Plan 
 

 
4) Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 

 
Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte werden durch die Erhöhung der El-
ternbeiträge zu Kindertageseinrichtungen und zu den Kosten der Tagespflege Mehrer-
träge in Höhe von 30.000 € erwartet.  
 

 
Saldo öffentlich-rechtliche Transfererträge: +  30.000 € ggü. Plan 
 

 
5) Privatrechtliche Leistungsentgelte 

 
Die Verkaufserlöse sowie Mieten und Pachten entwickeln sich besser als im Haus-
haltsplan veranschlagt. Es werden Mehrerträge in Höhe von 30.000 € erwartet. 

 
Saldo privatrechtliche Leistungsentgelte: + 30.000  € ggü. Plan 
 

 
6) Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
 
Im Bereich der Hilfen zur Erziehung werden aus Kostenerstattungen Mehrerträge in 
Höhe von 200.000 € erwartet.  
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Aufgrund gestiegener Transferaufwendungen im Bereich des Asylbewerberleistungs-
gesetzes erhöhen sich die Kostenerstattungen des Landes um 250.000 gegenüber dem 
Planansatz. 
 
Saldo Kostenerstattungen und Kostenumlagen: + 450.000 € ggü. Plan 
 

 
7) Sonstige ordentliche Erträge 

 
Die Bußgelder, Säumniszuschläge und die anderen sonstigen ordentlichen Erträge 
entwickeln sich wie im Haushaltsplan veranschlagt.  

 
Saldo sonstige ordentliche Erträge: +-0 € ggü. Plan 
 
 
19) Finanzerträge 
 
Die Gewinnbeteiligung an der Kreiswerke Heinsberg GmbH wird um 70.000 € geringer 
ausfallen als geplant.  
 
Saldo Finanzerträge: -70.000 € ggü. Plan 

 
 

Aufwendungen: +444.000 € ggü. Plan 
 

 
11) Personalaufwendungen 

 
Durch die Einstellung eines zusätzlichen Hausmeisters für die Betreuung der Asylbe-
werber entstehen Mehraufwendungen gegenüber dem Plan von 25.000 €.  
 
Saldo Personalaufwendungen: +25.000 € ggü. Plan 
 
 
12) Versorgungsaufwendungen 

 
Bei den Versorgungsaufwendungen wird lt. Mitteilung der Rheinischen Versorgungs-
kasse mit Mehraufwendungen in Höhe von 105.000 € gerechnet 

 
Saldo Versorgungsaufwendungen: + 105.000 € ggü. Plan 
 

 
13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

 
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich positiver als im 
Haushaltsplan veranschlagt. Das Straßen- und Wegebauprogramm wurde um 50.000 € 
günstiger submittiert als geplant. 
 
Saldo Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: -50.000  € ggü. Plan 
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14) Bilanzielle Abschreibungen 
 

Für Abschreibungen auf das Umlaufvermögen (Einzelwert- und Pauschalwertberichti-
gungen auf Forderungen) werden voraussichtlich nicht eingeplante Aufwendungen in 
Höhe von 200.000 € entstehen.  
 
Saldo Bilanzielle Abschreibungen: + 200.000 € ggü. Plan 
 

 
15) Transferaufwendungen 

 
Bei den sozialen Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Ein-
richtungen ergeben sich voraussichtlich Minderaufwendungen ggü. dem Planansatz in 
Höhe von 35.000 € .  

 
Bei den sonstigen sozialen Leistungen (Asylbewerber) ist aufgrund deutlich gestiege-
ner Fallzahlen mit Mehraufwendungen in Höhe von 400.000 € zu rechnen.  
 
Bei der Gewerbesteuerumlage wird aufgrund eines geringeren Gewerbesteuerauf-
kommens mit Minderaufwendungen in Höhe von 25.000 € gerechnet. 

 
Bei der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit wird aufgrund eines geringe-
ren Gewerbesteueraufkommens mit Minderaufwendungen in Höhe von 26.000 € ge-
rechnet. 

 
Bei der allgemeinen Kreisumlage wird nach der endgültigen Festsetzung der Kreisum-
lage mit Minderaufwendungen in Höhe von 100.000 € gerechnet.  

 
Bei den sonstigen Transferaufwendungen (Krankenhausumlage) wird nach der endgül-
tigen Festsetzung mit Minderaufwendungen in Höhe von 15.000 € gerechnet.  

 
Saldo Transferaufwendungen: +199.000 € ggü. Plan 
 

 
16) Sonstige ordentliche Aufwendungen 

 
Bei den sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen liegen keine Anhaltspunk-
te für eine Veränderung gegenüber dem Planansatz vor. 

 
Bei den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte liegen keine Anhaltspunkte für 
eine Veränderung gegenüber dem Planansatz vor. 

 
Bei den Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  liegen keine An-
haltspunkte für eine Veränderung gegenüber dem Planansatz vor. 

 
Bei den Mieten und Pachten ergeben sich aus der weiteren Anmietung von Asylbe-
werberunterkünften voraussichtliche Mehraufwendungen in Höhe von 65.000 €.  
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Bei den Geschäftsaufwendungen liegen keine Anhaltspunkte für eine Veränderung ge-
genüber dem Planansatz vor. 

 
Bei den Verfügungsmitteln, Fraktionszuwendungen und übrigen weiteren sonstigen 
Aufwendungen als lfd. Verwaltungstätigkeit liegen keine Anhaltspunkte für eine Ver-
änderung ggü. dem Planansatz vor.  

 
Saldo sonstige ordentliche Aufwendungen: + 65.000 € ggü. Plan 
 
 
20) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 
 
Aufgrund der guten Liquiditätslage und anhaltend niedriger Zinsen wird mit Min-
deraufwendungen in Höhe von ca. 100.000 € gerechnet. 
 
Saldo Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen: - 100.000 € ggü. Plan  

  
 
Gesamtergebnis: +51.000 € ggü. Plan (Verbesserung) 
 
 
Fazit:  
Auch nach Abschluss des 2. Quartals kann weder eine signifikante Ergebnisverbesserung noch 
eine Verschlechterung prognostiziert werden.  
 
Die dargestellte Ergebnisverbesserung um 51.000 € sollte nicht als „freie Spitze“ betrachtet 
werden. Durch diese Verbesserung würde sich lediglich der erhebliche Jahresfehlbetrag von 
3.756.674 € auf 3.705.674 € reduzieren.  
 
Vielmehr können in den nachfolgenden Quartalen aber auch Entwicklungen auftreten, die zu 
einer Ergebnisverschlechterung führen würden. Viele der oben dargestellten Mehrerträge 
und Mehraufwendungen haben Ihre Ursache in den Sozialtransferaufwendungen bzw. den 
entsprechenden Kostenerstattungen anderer Kommunen und des Landes. Diese Aufwendun-
gen unterliegen naturgemäß einer großen Volatilität.  
 
 
  
 

(Kämmerei, Herr Goertz, 02451 629-113) 
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